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Gesetz zu dem Übereinkommen vom 25. Februar 
1991 über die Umweltverträglichkeitsprüfung im 
grenzüberschreitenden Rahmen sowie zu der 
auf der zweiten Konferenz der Parteien in Sofia 
am 27. Februar 2001 beschlossenen Änderung 
des Übereinkommens 
(Espoo-Vertragsgesetz) 
 
vom 7. Juni 2002 
 
(BGBl. II, 2002, Nr. 22, S. 1406) 
 
 
 
Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das 
folgende Gesetz beschlossen: 
 
 
Artikel 1 
 
Dem in Espoo (Finnland) am 26. Februar 1991 von der 
Bundesrepublik Deutschland unterzeichneten Überein-
kommen vom 25. Februar 1991 über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden Rahmen und 
der auf der zweiten Konferenz der Parteien in Sofia (Bul-
garien) am 27. Februar 2001 beschlossenen Änderung 
des Übereinkommens über die Umweltverträglichkeits-
prüfung im grenzüberschreitenden Rahmen wird zuge-
stimmt. Das Übereinkommen und die Änderung werden 
nachstehend mit einer amtlichen deutschen Übersetzung 
veröffentlicht. 
 
 
Artikel 2 
 
(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung 

in Kraft. 
 
(2)  Die Tage, an denen das Übereinkommen nach sei-

nem Artikel 18 Abs. 3 und die Änderung nach Artikel 
14 Abs. 4 des Übereinkommens für die Bundesrepu-
blik Deutschland in Kraft treten, sind im Bundesge-
setzblatt bekannt zu geben. 

 
 
Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es ist 
im Bundesgesetzblatt zu verkünden. 
 
 
Berlin, den 7. Juni 2002  
 

Der Bundespräsident 
Johannes Rau 

 
Der Bundeskanzler 
Gerhard Schröder 

 
Die Bundesministerin 

für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
Jürgen Trittin 

 
Der Bundesminister des Auswärtigen 

J. Fischer 
 


